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Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:
Wie viele der zusätzlichen Spezialisten wurden bereits eingestellt (in
2014 und 2015, Stand 30. Juni 2015) und werden voraussichtlich 2015
und 2016 eingestellt? (Bitte aufschlüsseln nach Einstellungsdatum,
voraussichtlichem Einstellungsdatum und Einsatzbereich!)

Zusätzliche Spezialisten wurden im Bereich zur Sicherstellung der polizeili-
chen luK wie folgt eingestellt:

Zum Zeitraum 2014 bis einschließlich Januar 2015 wird auf die Antwort auf
die Frage 1 der Kleinen Anfrage Drs. 6/881 verwiesen.

Februar 2015:
März 2015:
Juni 2015:

Von einer weiteren Beantwortung seitens der Staatsregierung wird abgese-
hen. Gemäß Artikel 51 Absatz 2 der Verfassung des Freistaates Sachsen
kann die Staatsregierung die Beantwortung von Fragen ablehnen, wenn
diese den "Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung" berühren. Der
Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung schließt einen nicht ausforsch-
baren Initiativ-, Beratungs- und Handlungsbereich der Regierung ein. Hierzu
gehören sämtliche internen Abstimmungs- und Willensbildungsprozesse
sowie Planungen innerhalb der Staatsregierung, die der Vorbereitung von
Regierungsentscheidungen dienen (SächsVerfGH Urteil vom 23. April 2008,
Vf. 87-1-06). Die Frage berührt den Kernbereich exekutiver Eigenverantwor-
tung, weil sie sich auf in der Zukunft liegende Einstellungen bezieht, die
ihrerseits noch interne Abstimmungs- und Willensbildungsprozesse voraus-
setzen.
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Frage 2:
Wie viele der zusätzlichen Spezialisten, die bereits eingestellt wurden oder
voraussichtlich 2015 und 2016 eingestellt werden (Stand 30. Juni 2015), befanden
sich bereits dauerhaft oder zeitweise in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis

oder sonstigem Anstellungsverhältnis mit dem Freistaat Sachsen und bei
welcher Dienststelle des Freistaates wurden diese bislang geführt (Festanstel-
lung, befristete Anstellung, Werk- bzw. Dienstleistungsverträge, Honorarverträge
etc. )? (Bitte aufschlüsseln nach Art des Vertragsverhältnisses/Beschäftigungs-
Verhältnisses, Einsatzbereich und -ort vor der Einstellung als oben genannter
Spezialist!)

Hinsichtlich der Einstellungen bis einschließlich Januar 2015 wird auf die Antwort auf
die Frage 2 der Kleinen Anfrage Drs. 6/881 verwiesen.

Von den in der Antwort auf die Frage 1 genannten Einstellungen ab Februar 2015 be-
fanden sich bereits folgende Spezialisten in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis oder
sonstigem Anstellungsverhältnis mit dem Freistaat Sachsen:

Festanstellung bei anderer Dienststelle: 4
befristete Anstellung beim Freistaat Sachsen: 1

Frage 3:
In welchen Besoldungs- bzw. Gehaltsgruppen erfolgten die bisherigen Einstel-
lungen und erfolgen die künftigen Einstellungen der zusätzlichen Spezialisten?
(Bitte aufschlüsseln nach Einsatzbereich und Besoldungsgruppe!)

Zur Beantwortung der Frage wird auf die Antwort auf die Frage 3 der Kleinen Anfrage
Drs. 6/881 verwiesen.

Frage 4:
Gab es unter den bislang eingestellten zusätzlichen Spezialisten bereits Beförde-
rungen, Stellenhebungen oder sonstige Vergütungsänderungen?

Unter den bislang eingestellten zusätzlichen Spezialisten wurde in Einzelfällen bei Be-
schäftigten die Möglichkeit der Zuerkennung einer höheren Stufenzuordnung in der
entsprechenden Entgeltgruppe genutzt, sofern langjährige Berufserfahrung mit förderli-
chen Tätigkeiten ausgeübt wurde. Darüber hinaus erfolgten Höhergruppierungen bei
Beschäftigten. Beförderungen erfolgten bislang nicht.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung

Sebastian Gemkow
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